
Beamter auf Probezeit mit Vorstrafe, die bald getilgt
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Folgender Fall: Jemand wird im April 2017 in NRW mit seinem Referendariat (Lehramt
Gymnasium) fertig. Nun kann er sich für Stellen bewerben, die für eine Beamtung (zunächst auf
Probe) oder eine Festeinstellung im Angestelltenverhältnis ausgeschrieben ist. Das Problem ist,
dass er noch bis Oktober 2017 im BZR eine Straftat stehen hat (Verurteilung wegen Nötigung
im Straßenverkehr zu 20 Tagessätzen), welche die erste und bis dahin auch letzte Verurteilung
ist. Gibt es eine Möglichkeit, sich auch auf eine Stelle zu bewerben, die eine Verbeamtung auf
Probezeit vorsieht, da die Eintragung im BZR bald getilgt wird, bzw. gibt es Möglichkeiten, mit
der Schulleitung zu sprechen, erst nach Oktober 2017 die Verbeamtung einzuleiten und vorher
eventuell als Angestellter zu arbeiten, oder die Prüfung des BZR erst nach Oktober
vorzunehmen etc. ? Die Frage läuft also darauf hinaus, ob 1. Es vorstellbar ist, dass die
Schulleitung diesbezüglich mit sich reden lässt 2. es eine Möglichkeit gibt, die Sache, wie
vorgeschlagen oder eventuell anders, zu lösen.
Gibt es ansonsten die Möglichkeit, sich zunächst für eine Festeinstellung im
Angestelltenverhältnis zu bewerben und später sich verbeamten zu lassen?
Liebe Grüße
PS: bei der Nötigung im Straßenverkehr handelte es sich um eine lächerlich kleine Sache: Die
Person wurde verurteilt wegen vorsätzlichen langsam fahren!
Und der Fall ist fiktiv! Ich bin momentan noch im 5. Semester, befürchte aber eine solche
Verurteilung...
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wird/?postID=403471#post403471

https://www.lehrerforen.de/thread/43835-beamter-auf-probezeit-mit-vorstrafe-die-bald-getilgt-wird/?postID=403471#post403471
https://www.lehrerforen.de/thread/43835-beamter-auf-probezeit-mit-vorstrafe-die-bald-getilgt-wird/?postID=403471#post403471

